
Beschlussauszug 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Pommerby vom 12.09.2023 

 
 

TOP 11.  Beratung über Änderungen verkehrsrechtlicher Anordnungen 
 

 

11.1 Verlegung VZ 310 – Ortstafeln: 
Die Niebyer Straße liegt außerhalb der geschlossenen Ortschaft Pommerbys. 
In Fahrtrichtung Nieby ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit hinter der Einfahrt Pommerbyhof 
auf 70 km/h reduziert in der Gegenrichtung mit Beginn der Bebauung. 
 
Die Niebyer Straße in diesem Bereich  

- ist größtenteils beidseitig bebaut, 
- ist Schulweg,  
- hat eine Bushaltestelle, 
- hat keinen baulich getrennten Rad- und Gehweg 
- ist ausgewiesener Ostseeküstenradweg 
- ist Teil des zentralen Ringdorfes 
- liegt mitten in der Gemeinde 

 
Jetziger Standort der Ortstafel in der Dorfstraße ist nicht nachvollziehbar. 
Kein nachvollziehbarer Grund, warum Pommerby Siedlung keine geschlossene Ortschaft ist. 
Gemeindegrenzen lassen anderen Aufstellort zu. 
Einfahrt Pommerbyhof und gesamter Niedammer Weg sind außerhalb geschlossener Ortschaft 
und der Geschwindigkeitsbeschränkung auf  
70 km /h. 
Vorteile der Verlegung:  

- Steigerung der Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder für die Be-
reiche Pommerbyhof, Niebyer Straße, Niedammer Weg und Dorfstraße 

- Verringerung der Lärmbelästigung an Niebyer Straße 
- Gefahrenminderung an schlecht einsehbarer Kreuzung Höhe Dorfstraße / Niedammer 

Weg 
- Verlängerung der Ortsdurchfahrt Geltinger Straße bei Aufstellung der Ortstafel in der Gel-

tinger Straße / Boysenfeld – Einmündung einschließend 
- Geschwindigkeitskontrollen in Geltinger Straße und Niebyer Straße möglich (Blitzer oder 

Warntafel) 
 
Meinungbild der GV:  
Beschlussvorschlag soll vorbereitet werden 
7 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen 
 

11.2 Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h 
 
11.2.1 Geschwindigkeitstrichter Ortseingang aus Richtung Gelting 
 

- Ortseingang liegt im Kurvenbereich 
- Fahrbahnverengung 
- Lärmschutz für Bäckerberg 
- Antrag Klaus Renner auf Lärmschutz 

 
Meinungbild GV: 
Beschlussvorschlag vorbereiten 
7 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen 

 
11.2.2 Ferienanlage / Hofladen Börsby > Breede > Wattsfeld 
 



- kombinierbar mit VZ133 „Achtung Fußgänger“ und / oder VZ 105 (Doppelkurve) / VZ 125 
(Gegenverkehr) 

- kein Rad- und Gehweg 
- Zufahrt für Ferienanlage und Hofladen 
- enge, unübersichtliche Straße 
- hochfrequentiert 
- kein Gemeindestraßencharakter, da nicht nur durch Anwohner genutzt sondern stark 

durch touristischen Verkehr frequentiert und als Abkürzung genutzt 
 
Meinungsbild GV: 
Tempo 50: JA! / Tempo: 60: JA! / Tempo 70: Nein! , damit würde suggeriert werden, dass die 
Erlaubnis 70 fahren zu dürfen besteht 
Geschwindigkeitsbegrenzung von Bushaltestelle Börsby / Husfeld bis Ortseingang Pommerby 
wird favorisiert 

 
11.3 Einrichtung Verkehrsspiegel 
Einrichtung eines Verkehrsspiegels in der Geltinger Straße 2. 
Aus Wattsfeld kommend ist der Straßenverkehr für Linksabbieger durch Parksituation vor dem 
Fischerhaus schwer einzusehen. 
 

- mündliche Anfrage Familie Bandholz 
- Einrichtung nur auf Privatgrund möglich (Geltinger Straße 2) 
- Wie wäre eine mögliche Finanzierung? 

 
Dies wurde bereits in vorausgegangenen GV diskutiert und abgelehnt, 
Hoffnung auf Reduzierung der Problematik durch verringerte Geschwindigkeit, siehe Punkte 11.1 
und 11.2 
 
Meinungsbild GV: 0 Ja / 5 Nein / 2 Enthaltungen 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 
Steinbergkirche, den 13.12.2024 
[Dokumentende] 


